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Das nordrhein-westfälische Denkmalschutzgesetz
lässt zwar unter bestimmten Umständen – wenn
die gegenläufigen öffentlichen oder privaten Inte-
ressen die konservatorischen Belange überwiegen
und keine Abhilfe durch Ausgleichsmaßnahmen
möglich ist – auch die Preisgabe des Denkmals zu.
Allerdings bedarf es in solchen Fällen – mit Blick
auf den an das Land Nordrhein-Westfalen, die
Gemeinden und die Gemeindeverbände gerichte-
ten verfassungsrechtlichen Schutzauftrag – einer
umfassenden Ermittlung der abwägungserhebli-
chen Tatsachen, einer adäquaten Gewichtung und
eines ernsthaften Versuchs, die widerstreitenden
Interessen auf einen gemeinsamen Nenner zu brin-
gen. Diesem Anspruch werden die zuständigen
Behörden leider nicht immer gerecht. Anstelle
einer Güterabwägung finden sich vielfach pau-
schale Verweise auf vermeintlich höherwertige
Rechtsgüter oder kryptische Aussagen, wie etwa,
dass eine „vernünftigerweise gebotene Trassen-
führung“ eines Verkehrsweges den Abbruch des
Baudenkmals erfordere. Auch wenn es in Einzelfäl-
len zutreffen mag, dass Abwägungsmängel dem
fehlenden Abwägungswillen entspringen, so ist
doch auch zu konstatieren, dass in der Praxis
erhebliche Unsicherheiten über die gebotene
Ermittlungstiefe und den erforderlichen Argumen-
tationsaufwand im denkmalrechtlichen Erlaubnis-
verfahren bestehen.

Konservatorische Belange in der Abwägung
Nach §9 Abs.2 DSchG NRW ist die denkmalrecht-
liche Erlaubnis für eine beantragte Maßnahme zu
erteilen, wenn „Gründe des Denkmalschutzes
nicht entgegenstehen“ oder ein überwiegendes
öffentliches Interesse die Maßnahme verlangt.
Auch wenn nur in §9 Abs.2a DSchG von „Gründen
des Denkmalschutzes“ die Rede ist, so muss doch in
beiden Tatbestandsvarianten eine Abwägung zwi-
schen den denkmalpflegerischen Belangen und
den gegenläufigen privaten oder öffentlichen
Interessen durchgeführt werden: Im Falle des §9
Abs.2a DSchG ist die Notwendigkeit einer solchen
Abwägung nach ständiger Rechtsprechung in der
Formulierung „entgegenstehen“ angelegt,2 wäh-
rend im Falle des §9 Abs.2b DSchG der Begriff
„überwiegendes“ auf das Abwägungserfordernis
hindeutet. Von einer ordnungsgemäßen Güterab-
wägung lässt sich allerdings in beiden Fällen nur
dann sprechen, wenn die zuständige Denkmalbe-
hörde zunächst eine Beurteilung der Denkmalver-
träglichkeit des beantragten Vorhabens vornimmt,
ehe sie dann in einem zweiten Schritt die konser-
vatorischen Belange und die mit diesen konkurrie-
renden Interessen in einen „gerechten Ausgleich
und ein ausgewogenes Verhältnis“ bringt.
Nun ist es sicherlich richtig, dass die Frage, wann ei-
ner beantragten Maßnahme „Gründe des Denk-
malschutzes“ entgegenstehen, nicht in abstrakter,
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auf alle denkbaren Einzelfälle anwendbarer Form
beantwortet werden kann, sondern stets nur an-
hand der Besonderheiten des konkreten Einzel-
falls.3 Die „Einzelfallgerechtigkeit“ als Wesenszug
des denkmalrechtlichen Erlaubnisverfahrens ist der
Vielfalt der betroffenen privaten und öffentlichen
Interessen ebenso geschuldet wie der Einzigartig-
keit, Unvermehrbarkeit und Unwiederbringlich-
keit der Denkmäler und hat zur Folge, dass man
sich mit Analogien stets auf ein dünnes Eis begibt.
Diese Erkenntnis lässt aber den Bedarf nach fall-
übergreifenden, verbindlichen Parametern zur Er-
mittlung und Gewichtung der betroffenen Be-
lange nicht entfallen. Ein einheitlicher Gesetzes-
vollzug erfordert vielmehr, dass beispielsweise die
Kriterien für die Feststellung der Zumutbarkeit der
Denkmalerhaltung nicht jedes Mal aufs Neue
erfunden werden müssen. Nichts anderes gilt auch
für die Ermittlung und Gewichtung der konserva-
torischen Belange: Wenn die Rechtsprechung fest-
stellt, nicht schon jede, noch so geringfügige Be-
einträchtigung der Denkmalbelange führe
zwangsläufig zu der Versagung der Erlaubnis,4

liegt auf der Hand, dass es Beurteilungskriterien
geben muss, die im Einzelfall die Einschätzung er-
möglichen, wann die Beeinträchtigung im Einzel-
fall gering und wann sie erheblich ist. Als abwä-
gungsrelevante Gesichtspunkte stehen dabei
einerseits die Schwere und Tragweite der bean-
tragten Maßnahme, andererseits der Zeugniswert
des betroffenen Denkmals im Vordergrund.

Beurteilung der Maßnahme
Bei der Ermittlung der konservatorischen Belange
hat die zuständige Denkmalbehörde zunächst die
Intensität des mit der beantragten Maßnahme
verbundenen Eingriffs in die Substanz oder das
Erscheinungsbild des Denkmals zu untersuchen.
Bei der Beseitigung (Abbruch) des Denkmals han-
delt es sich um den denkbar intensivsten Eingriff
und – angesichts der Irreversibilität eines jeden
Denkmalverlustes und der fehlenden Regenerier-
barkeit des Denkmalbestandes – um die schwerst-
mögliche Beeinträchtigung der Denkmalbelange.
Da durch die Vernichtung des Denkmals ein den
Zielen des Denkmalschutzgesetzes (§1 Abs.1 Satz1
DSchG NRW) diametral entgegen gesetzter Zustand
hergestellt wird, muss konservatorischen Belangen
im Rahmen der Güterabwägung bei Abbruchbe-
gehren ein entsprechend hohes Gewicht beigemes-
sen werden. Aus der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts zum Verhältnis von Denkmal-
schutz und Eigentumsfreiheit lässt sich entnehmen,
dass der Verlust des Denkmals kein Standardfall
sein kann, sondern eine besondere Konstellation,
die nur dann eintritt, wenn die Belastungsgrenze
ausnahmsweise überschritten ist und alle Aus-
gleichsmechanismen versagen.5 Ein vergleichbares
Regel-Ausnahme-Verhältnis gilt auch für das Ver-
hältnis des Denkmalschutzes zu andern schutzwür-
digen öffentlichen und privaten Interessen.6

Die Intensität einer Veränderung der Substanz
oder des Erscheinungsbildes des Denkmals muss
ausgehend von den für das konkrete Denkmal
maßgeblichen denkmalrechtlichen Bedeutungska-
tegorien beurteilt werden. Die Erheblichkeit des
Eingriffs hängt also damit zusammen, ob und in-
wieweit z.B. die künstlerische oder architektoni-
sche Aussage oder die städtebauliche Wirkung des
Denkmals durch die beabsichtigte Maßnahme
beeinträchtigt werden, die Maßnahme zu einer er-
heblichen Einbuße der Authentizität des Denkmals
in seiner Eigenschaft als Forschungsgegenstand
oder geschichtliches Zeugnis führt und der ge-
plante Eingriff reversibel ist. Allerdings bleibt auch
bei einer „kategorieadäquaten“ Beurteilung das
Denkmal als Ganzes Gegenstand der Betrachtung:
Wird in der Denkmalwertbegründung etwa im
Wesentlichen auf die kunstvoll gestaltete Fach-
werkfassade einer 200 Jahre alten Scheune abge-
hoben, darf daraus nicht abgeleitet werden, dass
allein dieses Gestaltungsmerkmal vor Veränderun-
gen geschützt werden soll und z.B. das Scheunen-
dach ohne Weiteres eine Belegung mit Solarmodu-
len ertragen kann.7

Bei Maßnahmen in der engeren Umgebung des
Denkmals (§9 Abs.1b DSchG NRW) muss die Er-
heblichkeit der Beeinträchtigung ebenfalls spezifi-
ziert und geprüft werden, ob über die bloße Ver-
änderung des Erscheinungsbildes hinaus eine in-
tensive Schädigung der Denkmalaussage vorliegt.8

Dabei gilt jedoch, dass jedes Denkmal, unabhängig
davon, ob sein historischer städtebaulicher oder
landschaftlicher Zusammenhang vollständig über-
liefert ist oder nicht, einen bestimmten „Lebens-
raum“9 bzw. einen „Wirkungsbereich“10 bean-
sprucht, ohne dessen Erhaltung die historische Be-
deutung des Denkmals nicht oder nicht vollständig
ablesbar ist. Welcher „Rahmen“ der Bedeutung ei-
nes Denkmals entspricht, kann nicht immer von
vornherein festgelegt werden und fortan stets
denselben Bereich umfassen. Zwar lässt sich der
Raum, in den das Denkmal selbst ausstrahlt, allein
anhand der topographischen Situation und der
Denkmalwertbegründung bestimmen. Der Bereich
aber, der seinerseits das Denkmal prägt und beein-
flusst, kann – je nach der Art und Dimension des
beabsichtigten Vorhabens – variieren.11

Beurteilungsmaßstab für die Frage, ob und inwie-
weit das Erscheinungsbild eines Denkmals beein-
trächtigt wird, ist sowohl in Fällen von §9 Abs.1a
als auch bei §9 Abs.1b DSchG NRW nicht die Wahr-
nehmung eines „aufgeschlossenen Durchschnitts-
betrachters“,12 sondern das Urteil eines „fachkun-
digen Betrachters“.13 Denn eine solche Beurteilung
setzt – über eine bloß denkmalfreundliche Gesin-
nung hinaus – „ein fachspezifisches Vertrautsein
mit dem Denkmal und seiner Epoche“ voraus.
Selbst wenn man den Schutz des Erscheinungs-
bildes auf eine Frage „der Optik und Ästhetik“ re-
duziert,14 muss dennoch eingeräumt werden, dass
ästhetische Bewertungen nicht nach persönlichen
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Geschmacksurteilen erfolgen,15 sondern eine nach
geisteswissenschaftlichen und kunsttheoretischen
Regeln fundierte Bewertung verlangen.16 Dies hat
zur Folge, dass etwa bei der Bewertung der Trag-
weite einer Veränderung des Erscheinungsbildes
eines historischen Gebäudes (Scheune aus dem
18.Jh.) durch ein neuzeitliches Element (Photovol-
taikanlage) nicht vorgebracht werden kann, die
Bevölkerung habe sich inzwischen an den Anblick
von solchen Anlagen gewöhnt.17

Bei der Bewertung der Schwere und Tragweite ei-
nes geplanten Eingriffs in die Substanz oder das Er-
scheinungsbild des Denkmals wird bisweilen zu
Gunsten der beabsichtigten Maßnahme auf eine
bereits vorhandene Vorbelastung des Denkmals
durch Veränderungen gegenüber dem die Denk-
malaussage tragenden historischen Zustand abge-
hoben. Dieser Ansatz ist allerdings zu hinterfragen.
Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof weist zu
Recht darauf hin, dass es die Anforderungen an die
Begründung der Denkmaleigenschaft bei weitem
überspannen würde, würde man ein vom Zeitpunkt
der Errichtung an unverändertes Gebäude fordern,
denn durch Entwicklung und Fortschritt seien an
beinahe jedem Gebäude im Laufe seines Bestehens
An-, Um- und Ausbauten vorgenommen worden.18

Analysiert man diese Veränderungen im Rahmen
der Güterabwägung, muss richtigerweise differen-
ziert werden zwischen den Veränderungen gegen-
über dem ursprünglichen Zustand, die ihrerseits his-
torisch bedeutsame (z.B. architektonische, soziale,
politische oder ideologische) Entwicklungen doku-
mentieren und damit die Denkmaleigenschaft des
Objekts ausmachen, den Veränderungen ohne
Zeugniswert, die die Denkmalaussage schmälern
oder verfälschen (Bausünden) und den Veränderun-
gen, die in Kenntnis der Denkmaleigenschaft aus
zwingenden Gründen vorgenommen worden sind
(z.B. behindertengerechter Aufzug, Fluchttreppe
usw.). Von Bedeutung ist ferner, ob es sich um sub-
stanziell reversible oder irreversible Veränderungen
handelt. Grundsätzlich gilt, dass bei jedem Denkmal
die Grenze seiner Anpassungsfähigkeit an moderne
Bedürfnisse irgendwann erreicht ist. Deshalb ist ei-
nem Denkmal umso weniger an neuen Beeinträch-
tigungen zuzumuten, je mehr ihm bereits in der
Vergangenheit an Beeinträchtigungen zugemutet
worden ist.19 Etwas anderes gilt freilich dann, wenn
die Veränderungen einen Umfang erreicht haben,
dass von dem Denkmal – wie es einmal unter Schutz
gestellt worden ist – nicht mehr die Rede sein kann,
also ein Fall von Identitätsverlust vorliegt.20

Nichts anderes gilt für die Beurteilung der Intensi-
tät der Beeinträchtigung eines Denkmals durch
bauliche Maßnahmen in dessen engerer Umge-
bung (§9 Abs.1b DSchG NRW). Hier auf eine be-
reits vorhandene „Vorbelastung“ des baulichen
oder landschaftlichen Umfelds durch verunstal-
tende oder jedenfalls optisch störende Gebäude
und Anlagen abzustellen,21 erscheint nicht immer
sachgerecht. Denn zunächst kann die beantragte

Maßnahme eine zusätzliche Schmälerung des Wir-
kungswertes des Denkmals nach sich ziehen.22 Die
Aufgabe des Denkmalschutzes erschöpft sich indes
nicht darin, lediglich historisch völlig unberührte
Bereiche zu bewahren. Relevant ist zudem, ob die
belastend wirkenden Gebäude und Anlagen aus
der Zeit vor der Unterschutzstellung des Denkmals
stammen und bei einer ex-post Betrachtung als
„Bausünden“ gewertet werden müssen, die so
nicht erlaubnisfähig gewesen wären. Könnte man
einmal vorgefundene Missstände zum Maßstab für
den Umgang mit dem Denkmal erheben, würde
dies den Sinn einer denkmalrechtlichen Unter-
schutzstellung vollkommen konterkarieren.
Der Grad der Betroffenheit denkmalpflegerischer
Belange kann bei einer Beeinträchtigung des Er-
scheinungsbildes auch davon abhängen, ob diese
dauerhafter Natur oder lediglich vorübergehend
ist.23 Eine vorübergehende Beeinträchtigung ist
aber nicht zwingend mit einer zeitlich begrenzten
gleichzusetzen, sondern setzt voraus, dass die in
Rede stehende Maßnahme in absehbarer Zeit wie-
der beseitigt und der frühere Zustand wiederher-
gestellt wird. Im Falle der zeitlich befristeten An-
bringung eines Werbebanners an einem Baustel-
lenkran hat das VG Düsseldorf die Beeinträchtigung
des Straßen- und Ortsbildes (auch unter denkmal-
pflegerischen Gesichtspunkten) als nicht bloß vorü-
bergehend gewertet.24 Erst recht nicht kann bei ei-
ner Photovoltaikanlage, die regelmäßig auf eine
Nutzungsdauer von 20 bis 30 Jahren angelegt ist,
von einer nur vorübergehenden Beeinträchtigung
gesprochen werden,25 und zwar auch dann, wenn
die Dauer der Beeinträchtigung im Vergleich zum
Alter des Denkmals als überschaubar erscheint.26

Beurteilung des Denkmals
Neben der Intensität des Eingriffs stellt die Qualität
des betroffenen Denkmals ein Kriterium dar, das
zur Ermittlung und Gewichtung der konservatori-
schen Belange im Rahmen der Güterabwägung
herangezogen werden kann.27 Nach der Rechtspre-
chung des OVG NRW sind Denkmalbelange nämlich
desto stärker beeinträchtigt und damit eine Versa-
gung der Erlaubnis desto naheliegender, je bedeu-
tender das Denkmal ist, während umgekehrt bei
Objekten, deren Bedeutung nicht als überragend
einzustufen ist, eine großzügigere Handhabung
des §9 DSchG NRW angezeigt sein soll.28 Woran
aber bemisst sich die Bedeutung eines Denkmals?
Hätte sich der nordrhein-westfälische Gesetzgeber,
vergleichbar der Rechtslage in Baden-Württem-
berg, für eine Hierarchisierung des Denkmal-
bestandes, also eine Differenzierung zwischen
„einfachen“ und „besonders wertvollen“ Denkmä-
lern entschieden, ließe sich die Bedeutungsfrage
aus dem Gesetz heraus beantworten. Diesen Weg
hat der Gesetzgeber in NRW aber gerade nicht
beschritten und stattdessen alle als Denkmal er-
kannten und unter Schutz gestellten Objekte mit
dem gleichen Schutzniveau ausgestattet. Mit dem
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Prädikat eines Denkmals von „überragender Be-
deutung“ mögen nach geltendem Recht allenfalls
UNESCO-Weltkulturerbestätten versehen werden,
da es sich hierbei um Kulturgüter von universellem
Wert handelt. In diesem Sinne lässt sich jedenfalls
eine 2010 ergangene Entscheidung des VG Gelsen-
kirchen verstehen, wonach die Einzigartigkeit des
Weltkulturerbes Zollverein in Essen eine gestei-
gerte Empfindlichkeit und Schutzbedürftigkeit des
Denkmals gegen Störungen von außerhalb zur
Folge habe.29 Es dürfte jedoch kaum der Intention
des Gesetzgebers entsprechen, bei allen Denkmä-
lern ohne Welterbe-Status von einer geringen Be-
troffenheit der Denkmalbelange auszugehen.
Da das Gesetz keine Bedeutungsstufen kennt, die
Anforderungen des Denkmalschutzes aber gleich-
wohl aus der Qualität bzw. der Bedeutung des be-
troffenen Denkmals hergeleitet werden müssen,
könnte die Lösung darin liegen, die Bedeutung des
Denkmals, d.h. seinen Wert als kulturhistorisches
Zeugnis, im Rahmen des konkreten Erlaubnisver-
fahrens herzuleiten und daran die Denkmalverträg-
lichkeit der beantragten Maßnahme zu messen. Die
Besonderheit des in Nordrhein-Westfalen gelten-
den konstitutiven Systems des Denkmalschutzes –
im Gegensatz zu dem deklaratorischen System –
liegt allerdings darin, dass der Zeugniswert eines
Denkmals nicht erst anlässlich eines Erlaubnisan-
trags, sondern bereits bei seiner Unterschutzstel-
lung verbindlich festgelegt werden muss. Da die die
Unterschutzstellung tragenden Gründe die Ein-
schränkung der Eigentümerbefugnisse rechtferti-
gen sollen,30 liegt es auf der Hand, dass über diese
Gründe von Anfang an Klarheit herrschen muss. Im
Rahmen des Erlaubnisverfahrens kann deshalb
nicht von einer (erstmaligen) Festlegung der Bedeu-
tung eines Denkmals die Rede sein, sondern eher
von einer Präzisierung und Konkretisierung dieser
Bedeutung anlässlich der beantragten Maßnahme.
Mit der Vorstellung der Rechtsprechung, dass im
denkmalrechtlichen Erlaubnisverfahren die
„Gründe der Unterschutzstellung“ als Messlatte
für die Denkmalverträglichkeit der erlaubnispflich-
tigen Maßnahmen fungieren sollen,31 wird die For-
derung verknüpft, dass diese Gründe in dem Um-
fang Berücksichtigung finden sollen, in dem sie in
der Unterschutzstellungsverfügung festgeschrie-
ben sind. So führt das OVG NRW in seinem Be-
schluss vom 28.12.200932 aus, die Bedeutung des
Denkmals müsse sich „in erster Linie“ aus dem
Unterschutzstellungsbescheid erschließen. Die For-
mulierung „in erster Linie“ deutet allerdings da-
rauf hin, dass die im Unterschutzstellungsbescheid
enthaltene Denkmalwertbegründung gerade
nicht die alleinige Erkenntnisquelle für die Beur-
teilung des Zeugniswerts eines Denkmals sein
kann. Dem entspricht es, dass das OVG in seiner
früheren Rechtsprechung stets auf die Gründe der
Unterschutzstellung abstellen wollte, „so wie sich
diese aus dem Inhalt der Eintragungsverfügung
und dem hierauf aufbauenden Urteil eines sach-

verständigen Betrachters ergeben“.33 Denn, so der
berechtigte Hinweis des OVG, eine solche Beurtei-
lung setzt, wie auch die Entscheidung über die Ein-
tragungsvoraussetzungen selbst, ein fachspezifi-
sches Vertrautsein mit dem Schutzobjekt und den
dieses kennzeichnenden Faktoren voraus. Diese
fachspezifischen Kenntnisse werden in Nordrhein-
Westfalen primär von den Denkmalämtern der
Landschaftsverbände vermittelt,34 denen – mit
Blick auf die in §22 Abs.4 DSchG NRW statuierte
Weisungsunabhängigkeit – die Funktion von un-
parteilichen Gutachtern zukommt.35

Vor dem Hintergrund der Funktion des Unter-
schutzstellungsaktes bedeutet die Forderung, die
Bedeutung des Denkmals müsse sich „in erster
Linie“ aus dem Unterschutzstellungsbescheid er-
schließen, lediglich, dass die Ablehnung einer be-
antragten Maßnahme durch die Denkmalbehörde
„kategorienadäquat“ erfolgen soll,36 d.h. nur auf
solche gesetzlichen Kriterien der Denkmalerkennt-
nis37 gestützt werden darf, die bereits in der Unter-
schutzstellungsverfügung Niederschlag gefunden
haben und dass ein Austausch oder ein Nachschie-
ben von Unterschutzstellungsgründen im Rahmen
einer Entscheidung nach §9 DSchG NRW unzulässig
ist. Mit „Gründen der Unterschutzstellung“ kön-
nen aber sinnvollerweise nur Tatbestandsmerk-
male des §2 Abs.1 DSchG NRW gemeint sein und
nicht bauliche Details wie Dachüberstände, Tür-
blätter oder Fensterbeschläge. Es ist deshalb der
Denkmalbehörde nicht verwehrt, ihre Entschei-
dung im Erlaubnisverfahren auf ergänzende oder
konkretisierende Ausführungen zum Zeugniswert
des Denkmals zu stützen, sofern dabei keine
neuen, über die bisher festgelegten Gründe der
Unterschutzstellung hinausgehenden Bedeutungs-
ebenen des Denkmals postuliert werden.
Ein weiterer Gesichtspunkt, der bei der Ermittlung
und Gewichtung der Denkmalbelange eine Rolle
spielen kann, ist der Zustand des Denkmals zum
Zeitpunkt der Verwaltungsentscheidung. Grund-
sätzlich gilt, dass auch schwer beschädigte Denk-
mäler erhaltenswert sind, solange hierdurch der
Zeugniswert des Denkmals nicht vollständig unter-
gegangen ist. Gründe des Denkmalschutzes stehen
einer Erlaubnis – unabhängig von der Intensität
des Eingriffs und der Bedeutung des Denkmals –
jedoch dann nicht entgegen, wenn das Schutzob-
jekt offenkundig abgängig, etwa akut einsturzge-
fährdet und nicht mehr zu retten ist.38 Ist der Ver-
fall des Denkmals nicht mehr aufzuhalten und eine
Wiederherstellung unter Beibehaltung der Denk-
maleigenschaft in technischer Hinsicht unmöglich,
ist das für die Erhaltung des Denkmals streitende
öffentliche Interesse ausnahmsweise gering zu
gewichten.39 Damit ist allerdings nicht gesagt, dass
auch kein erhebliches Interesse an der Erforschung
des Denkmals besteht; um diese sicherzustellen,
kann eine Erlaubnis nach §9 Abs.2a oder b DSchG
NRW, die den Abbruch eines Baudenkmals zum
Gegenstand hat, mit entsprechenden Auflagen
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(neben Dokumentation auch Bergung, Lagerung
und ggf. Wiederverwendung von einzelnen Be-
standteilen des Denkmals) versehen werden.40

Fazit
Dass die Erhaltung des kulturellen Erbes in der letz-
ten Zeit tatsächlich, wie vom Verfasser des eingangs
zitierten Beitrags diagnostiziert, immer mehr einem
Schlachtfeld gleicht, kann für die Verhältnisse in
Nordrhein-Westfalen nicht bestätigt werden. Wenn
aber im nordrhein-westfälischen Denkmalschutzge-
setz die Aufgaben der Denkmalbehörden als solche
der Gefahrenabwehr eingeordnet werden (§20
Abs.3 Satz2 DSchG NRW), setzt dies denknotwen-
dig voraus, dass es denkmalspezifische Gefahren ge-
ben muss, die es abzuwehren gilt. Dass hierzu nicht
nur etwa Naturgewalten und natürliche Materialal-
terungsprozesse zählen, sondern eben auch ge-
wichtige öffentliche und private Interessen, deren
Realisierung gravierende Eingriffe in die Denkmal-
substanz – bis hin zum Abbruch – einfordert, liegt
eigentlich auf der Hand. In diesem Zusammenhang
bedeutet Gefahrenabwehr, dass Denkmalbehörden
in erster Linie die Betroffenheit der „eigenen Be-
lange“ anhand von oben aufgezeigten Kriterien
ermitteln und gewichten und sich erst in einem
zweiten Schritt mit der Berechtigung der „frem-
den“ Belange kritisch auseinandersetzen. Dieses
Vorgehen mag einen gewissen Ermittlungs- und Ar-
gumentationsaufwand zur Folge haben. Es macht
aber die Güterabwägung für die beteiligten Behör-
den, den Antragsteller und – nicht zuletzt – für die
Öffentlichkeit überhaupt erst nachvollziehbar.
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